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Vorgezogener Redaktionsschluss !!! 
Wegen des Feiertages „Fronleichnam“ wird der Redaktionsschluss für die Woche 24  wie folgt geändert: 
 

Montag, 08. Juni 2020, 07.00 Uhr. 
  
Wir bitten um Beachtung, später eingehende Beiträge können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 

Ihr Primo-Verlag 
Redaktionsbüro
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APOTHEKENBEREITSCHAFT
Der Apotheken-Notdienstfi nder, 
Handy: 22 8 33 (max. 69 ct/min/SMS), Festnetz: 
0800 00 22 8 33 kostenlos, 
www.aponet.de

Mittwoch, 03.06.2020: 
Schwarzwald-Apotheke, Tel.: 07652 - 9 11 40 
Freiburger Str. 4, 79856 Hinterzarten 

Donnerstag, 04.06.2020: 
Stadt-Apotheke, Tel.: 07651 - 93 38 80 
Hauptstr. 6, 79822 Titisee-Neustadt (Neu-
stadt)   

Freitag, 05.06.2020: 
Schwarzwald-Apotheke, Tel.: 07703 - 9 11 00 
Martinstr. 25, 79848 Bonndorf im Schwarzwald 

Samstag, 06.06.2020: 
Titisee-Apotheke, Tel.: 07651 - 82 02 
Jägerstr. 2, 79822 Titisee-Neustadt (Titisee) 

Sonntag, 07.06.2020: 
Titisee-Apotheke, Tel.: 07651 - 82 02 
Jägerstr. 2, 79822 Titisee-Neustadt (Titisee) 

Montag, 08.06.2020: 
Stadt-Apotheke, Tel.: 0771 - 9 22 70 
Dekan-Metz-Str. 5, 78199 Bräunlingen 

Dienstag, 09.06.2020: 
Scheffel-Apotheke, Tel.: 07654 - 9 10 60 
Untere Hauptstr. 8, 79843 Löffi ngen 

Mittwoch, 10.06.2020: 
Titisee-Apotheke, Tel.: 07651 - 82 02 
Jägerstr. 2, 79822 Titisee-Neustadt (Titisee) 

Donnerstag, 11.06.2020: 

See-Apotheke, Tel.: 07656 - 5 93 
Fischbacher Str. 11, 79859 Schluchsee 
Titisee-Apotheke, Tel.: 07651 - 82 02 
Jägerstr. 2, 79822 Titisee-Neustadt (Titisee) 

- täglicher Wechsel um 8.30 Uhr vormittags 
* Notdienst nur von 14.30 bis 18.30 Uhr-

NOTRUFE
Notarzt/DRK/Feuerwehr:  112

Polizei Notruf:  110

Polizeirevier Waldshut:  07751/8316-0

Polizeiposten Bonndorf:  07703/9325-0

Arztlicher Bereitschaftsdienst 116117

Zahnärztl. Notfalldienst 01803/222555-65
Schwarzwald-Baar-Kreis
Waldshut 01803/222555-30

Raum Titisee 01803/222555-45

Kinderärztl. Notfalldienst 116117

Tierärztl. Notfalldienst: 07703-933955

ÄRZTE
Notfallsprechstunde Praxis 
Dr. Grohmann Bonndorf
Jeden Samstag 10-12 Uhr im Gesundheits-
zentrum, Tel. 07703/7080

Klinikum Hochrhein GmbH:
Tel. 07751 85-0
Sa./So./Feiertag  9.00-13.00 h
 und 15.00-19.00 h
Notfallpraxis T-Neustadt Helios Klinik:
Tel. 07651/290
Sa./So./Feiertag  10.00-13.00 h
 und 16.00-19.00 h

Notfallpraxen Schwarzwald-Baar 
Klinikum Villingen: Tel. 07721 930
Allg.: Fr. 16.00-23.00 h – Sa./So./Feiertag 
 8.00-23.00 h

WICHTIGE RUFNUMMERN
Giftnotrufzentrale Freiburg 0761/19240

Sozialstation Oberes Wutachtal e.V.: 
 07703/937011

Dorfhelferin:  07751/91999-44
 Mobil: 015127654300

Pflegeheim St. Laurentius Bonndorf: 
 07703/93950

Pflege Brunnenwiesen Stühlingen: 
 07744/92986-0

Amb. Pflegedienst Hampel:  07743/5621

Nachb.Hilfe JA Attrakt.Dorfleben Mauchen: 
 07744/3379783

Frauen-Kinderschutzhaus:  07751/3553

Kinderschutzbund:  07741/672724

Caritas-Sozialdienst:  07703/938041

Hospizdienst e.V.:  07751/802333

Tierarzt Bonndorf:  07703/933955

Tierschutzverein Waldshut:  07741/684033

Tierschutzverein Löffi ngen:  07654/314

Strom ED Störungsnummer:  07623/921818

VOLKSHOCHSCHULE
Außenstelle Bonndorf (Rathaus, Zi.-Nr. 4)
Telefon: 07703/9380-17
E-Mail: bonndorf@vhs-hochschwarzwald.de

TOURISTINFORMATION
Schauen Sie einfach mal rein!
Martinstr. 5
79848 Bonndorf 
Telefon:  07703/7607
Fax:   07703/7507
E-Mail:  touristinfo@bonndorf.de

ÖFFNUNGSZEITEN DER
TOURISTINFORMATION
Montag bis Freitag  09:00 - 12:00 Uhr
Mo - Di und Do - Fr 14:00 - 17:00 Uhr

Samstag geschlossen

WOCHENMARKT 
samstags 8.00 - 12.00 Uhr
Von November bis April immer 14tägig
Von Mai bis Oktober wöchentlich
Grundschulparkplatz, 79848 Bonndorf

MÜLLABFUHR
Restmüll 
Montag, 08.06.2020 
Montag, 22.06.2020 

Biotonne 

Montag, 29.06.2020 
Montag, 15.06.2020 

Gelber Sack 
Dienstag, 09.06.2020 

Blaue Tonne 
Mittwoch, 24.06.2020 

Sperrmüll 
Auf Abruf oder Selbstanlieferung auf den 
Sperrmüllannahmezentren (mit vollständig 
ausgefüllten Sperrmüllkarten) 

Holz 
Auf Abruf (mit vollständig ausgefüllten 
Sperrmüllkarten) oder Selbstanlieferung 
auf den Recyclinghöfen 

Schrott 
Vereinssammlungen (siehe Gemeindemit-
teilungsblätter) oder Selbstanlieferung auf 
den Recyclinghöfen 

Das Mitteilungsblatt „Hallo Bonndorf“ mit den Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Bonndorf im Schwarzwald“ erscheint wöchentlich donnerstags und wird an alle 
erreichbaren Haushalte der Stadt Bonndorf mit Stadtteilen im Abonnementverfahren für 24,00 Euro verteilt. 

Herausgeber: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Verantwortlich für den amtlichen Teil: Bürgermeister 
Michael Scharf oder die/der von ihm Beauftragte

Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

Verantwortlich für die Kirchen- & Vereinsmitteilun-
gen:
Die jeweilige Kirche bzw. der/ die Vorsitzende des jewei-
ligen Vereins. 

Redaktionelle Leitung:
AMTLICHER TEIL: Stadtverwaltung Bonndorf, 
Tel. 07703/9380-0

REDAKTIONELLER TEIL: Primo-Redaktionsbüro, 
Tel. 07771 9317-900

Für den Anzeigenteil: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher 
Str. 45, 78333 Stockach, 07771 9317-11, Fax 9317-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
www.primo-stockach.de

IMPRESSUM

>> WICHTIGE RUFNUMMERN <<

Am Sonntag, 21.06.2020 und Samstag 04.07.2020 ist der Kinderärztliche Notdienst in Bonndorf, Martinstr. 54 (über Drogerie Müller) in der Kinder- 
und Jugendarztpraxis Spitz-Valkoun stationiert, Tel. 07703 919112. Sprechstunden von 10.00 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr. 
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>> DAS RATHAUS INFORMIERT <<

Stadt Bonndorf
Martinstraße 8

79848 Bonndorf i. Schw.
Tel. 07703 / 93 80-0
stadt@bonndorf.de 

Mo. - Fr.   08:00 - 12:00 Uh
Mo. - Mi.   14:00 - 16:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr 

Information zur Weiterführung 
des Glasfasernetzes im Gebäude/in Wohnungen 

Der Abschluss des gemeindeeigenen Glasfasernetzes erfolgt bis zum Haus-
übergabepunkt. Die Verlegung von Glasfaser im Gebäude und in den Wohnun-
gen ist jedoch alleinige Sache des Hauseigentümers. 
Zur Kopplung (Spleißarbeiten) des hausinternen Netzes mit dem gemeindeei-
genen Netz sind am Hausübergabepunkt Arbeiten erforderlich, die lediglich 
nur von zertifi zierten Betrieben ausgeführt werden dürfen. Im Zuge der in-
terkommunalen Zusammenarbeit beim Glasfaserausbau haben sich für diese 
Spleißarbeiten am Glasfasernetz folgende Betriebe zertifi zieren lassen: 

Bonndorf: 
Elektro Dietsche Elektro Robold 
Martinstr. 25 Glattsteina 5 
79848 Bonndorf 79848 Bonndorf 
Tel. 07703/91037 Tel. 07703/931477 

Telefon-Shop-Temesberger Elektrohaus Wietschorke 
Christian-Dunker-Str. 22 Martinstr. 35 
79848 Bonndorf 79848 Bonndorf 
Tel. 07703/920070 Tel. 07703/560 

Stühlingen 
Elektro–Frey GmbH Elektrotechnik Preiser GmbH 
Breitenfeldstr. 11 Ehrenbachstr. 52 
79780 Stühlingen-Weizen 79780 Stühlingen-Weizen 
Tel. 07744/5144 Tel. 07744/1363 

Ühlingen-Birkendorf 
Rüde Elektroanlagen Elektro Zimmermann GmbH 
Im Vorderdorf 7 Höhenstr. 14 
79777 Ühlingen-Birkendorf   79777 Ühlingen-Birkendorf 
Tel. 07743/5522 Tel. 07747/244

GrafenhausenEggingen 
Elektro Isele Elektro Krichbaum 
Kirchweg 2 Industriestr. 3 
79865 Grafenhausen 79805 Eggingen 
Tel. 07748/5412 Tel. 07746/9296880 

Titisee-Neustadt 
SchwarzTEC GmbH 
Glasbergweg 35 
79822 Titisee-Neustadt 
Tel. 07654/8080959 

Wir möchten Sie bitten, mit einer der oben genannten Firmen Kontakt diesbezüglich 
aufzunehmen. Die Kosten für diese Arbeiten sind vom Hauseigentümer zu tragen. 

Ihr Breitbandteam 
breitband@bonndorf.de 

Sprechtage Rathaus und 
Bonndorf 
Sprechstunde der städtischen
Fachstelle für Integration
täglich zu den Öffnungszeiten 
Rathaus, 1. OG, Zi 12
Silvia Maier und Marietta Klott
Tel. 07703/9380-32
silvia.maier@bonndorf.de
marietta.klott@bonndorf.de 

Kreisjugendamt/
Allgemeiner sozialer
Dienst/Psychologische
Beratung
Montags 9.30 - 11.30 Uhr
Rathaus, Zi. 6 

Caritas - Außenstelle 
Bonndorf
Di. 09:00 - 12:00 Uhr
Mi. 14:00 - 16:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr  
oder nach Vereinbarung,
Tel. 07703 / 9380-41
m.frey-albert@caritas-hochrhein.de
Rathaus, Zi. 1 
Die momentane Lage erfordert, 
dass wir unsere täglichen Abläufe 
anpassen.
Daher führen wir aktuell Beratungen 
hauptsächlich telefonisch oder per 
E-Mail durch. 

Deutsche Rentenversicherung
8:00 - 12:00 Uhr
Rathaus, Zi. 6

Nächster Termin: 09. Juni
nur mit Terminvereinbarung unter:
07703/9380-0 (Bürgerservice) 

Schadstoffsammlung in Bonndorf am 08.06. 
Montag, 08.06.20, Stadthallen-Parkplatz, 15:00 bis 18:00 Uhr 
Farben- und Lackreste, Säuren und Laugen, Leuchtstoffröhren, Quecksilber-
thermometer, Chemikalien aus dem Haushalts- und Hobbybereich, Altfette 
usw. 

Beachten Sie die Abstandsregeln bei der Abgabe! 
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BREITBAND AKTUELL 
Arbeiten in Bonndorf Stadt und Ortsteilen 
Die Arbeiten für den Glasfaserausbau sind im Gange. 
Wir informieren Sie über den aktuellen Stand der Bau-
stellen. Die „Selbstgraber“ bitten wir, das Material ab-

zuholen und die Arbeiten auszuführen. Telefonnummer für Materialausgabe: 
07703/9380-0. Wenn Sie sich für den Tiefbau durch die Stadt entschieden ha-
ben, wird die Baufi rma auf Sie zukommen. 

Beblasen der Hausanschlüsse 
Die Firma Vetter hat mit dem Beblasen der Hausanschlüsse begonnen. Gleich-
zeitig wird der Glasfaserübergabepunkt (GF-Üp) gesetzt, an diesem GF-Üp ist 
kein Strom erforderlich, da es sich hier nur um den Übergang vom Erdkabel auf 
das durch Sie zu verlegende Hausinstallationskabel handelt. 

Tiefbauarbeiten Bonndorf (Fa. Stoll)
• Gartenstraße
• Lindenstraße

Tiefbauarbeiten Bonndorf (Fa. Lienhard) 
• Mühlenstraße
• Lenzkircher Straße

Tiefbauarbeiten Bonndorf (Fa. Kundt) 
• Lerchenweg

Tiefbauarbeiten Wittlekofen (Fa. Klefenz)
• Roggenbacher Straße

Tiefbauarbeiten Brunnadern (Fa. Vetter)
• Nikolausstraße

Hausanschlüsse Tiefbau durch die Stadt Bonndorf (Fa. Morath)
• Wittlekofen

Über den aktuellen Stand werden wir Sie wöchentlich hier im „Bonndorfer 
Blättle“ informieren. 

Ihr Breitbandteam
breitband@bonndorf.de 

Gesplittete 
Abwassergebühr 
hier: Niederschlagswassergebühr 
Bereits im Jahr 2011 wurde die bis-
herige Abwassergebühr in eine 
Schmutzwassergebühr und eine Nie-
derschlagswassergebühr aufgeteilt. 
Die Schmutzwassergebühr deckt 
die Kosten für die Beseitigung des 
Schmutzwassers und berechnet sich 
nach dem verbrauchten Frischwasser. 
Die Niederschlagswassergebühr 
deckt die Kosten für die Niederschlags-
wasserbeseitigung. Sie berechnet sich 
nach der Größe und Versiegelungsart 
der befestigten und überbauten (ver-
siegelten) Flächen, von denen Regen-
wasser in die Kanalisation eingeleitet 
wird. 

Wir bitten deshalb alle Eigentümer, uns 
zwischenzeitliche Flächenänderungen 
um mehr als 10 m² bzw. Änderungen 
in der Art der Versiegelung für die Ab-
rechnung der Niederschlagswasser-
gebühr umgehend mitzuteilen. Hierzu 
stellen wir Ihnen gerne einen Korrek-
turbogen zur Verfügung. Dieser kann 
auf der Homepage der Stadt Bonndorf 
(www.bonndorf.de) entnommen wer-
den. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Stadt Bonndorf, Bauamt, Martinstraße 
8, 79848 Bonndorf 
Tel.: 07703/9380-42 
Email: franziska.dietsche@bonndorf.de 

>> AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN <<
Öffentliche Bekanntmachung 
Inkrafttreten des Bebauungsplans „Hintere Ziegelm-
att, 2. Abschnitt“ und dessen örtliche Bauvorschrif-
ten, Gemarkung Wellendingen im beschleunigten 
Verfahren nach §§ 13 b i. V. m. 13 a BauGB 
Der Gemeinderat der Stadt Bonndorf i. Schw. hat am 18. Mai 
2020 in öffentlicher Sitzung den im beschleunigten Verfahren 
nach §§ 13 b i.V.m. 13 a BauGB aufgestellten Bebauungsplan 
„Hintere Ziegelmatt, 2. Abschnitt“, Gemarkung Wellendingen 
und dessen örtliche Bauvorschriften als jeweils selbständige 
Satzung beschlossen. 
  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird 
wie folgt begrenzt:
• Im Norden durch die Verlängerung der Grimmstraße.
• Im Osten durch die Bestandsbebauung der Grimmstraße 

und durch Grünlandflächen des Gewanns „Hintere Ziegel-
matt“.

• Im Süden durch Grünlandflächen des Gewanns „Alp“.
• Im Westen durch Grünlandflächen des Gewanns „Boden-

wiesen“.

Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplans in der Fas-
sung vom 18. Mai 2020. Der Planbereich ist im folgenden Kar-
tenausschnitt dargestellt: 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Hintere Ziegelmatt, 2. Abschnitt“ und dessen  
örtliche Bauvorschriften, Gemarkung Wellendingen 

im beschleunigten Verfahren nach §§ 13 b i. V. m. 13 a BauGB 
 
Der Gemeinderat der Stadt Bonndorf i. Schw. hat am 18. Mai 2020 in öffentlicher Sitzung den im 
beschleunigten Verfahren nach §§ 13 b i.V.m. 13 a BauGB aufgestellten Bebauungsplan „Hintere 
Ziegelmatt, 2. Abschnitt“, Gemarkung Wellendingen und dessen örtliche Bauvorschriften als 
jeweils selbständige Satzung beschlossen.  
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans wird wie folgt begrenzt: 
- Im Norden durch die Verlängerung der Grimmstraße. 
- Im Osten durch die Bestandsbebauung der Grimmstraße und durch Grünlandflächen des 

Gewanns „Hintere Ziegelmatt“. 
- Im Süden durch Grünlandflächen des Gewanns „Alp“. 
- Im Westen durch Grünlandflächen des Gewanns „Bodenwiesen“. 

 
Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplans in der Fassung vom 18. Mai 2020. Der 
Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt: 
 

 
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Hintere Ziegelmatt, 2. Abschnitt“, 
Gemarkung Wellendingen treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB). 
 
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung beim Bürgermeisteramt Bonndorf, 
Bauamt, Zimmer Nr. 13, Martinstr. 8, 79848 Bonndorf i. Schw. während der üblichen 
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Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
„Hintere Ziegelmatt, 2. Abschnitt“, Gemarkung Wellen-
dingen treten mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 
10 Abs. 3 BauGB). 
  
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung 
beim Bürgermeisteramt Bonndorf, Bauamt, Zimmer Nr. 13, 
Martinstr. 8, 79848 Bonndorf i. Schw. während der üblichen 
Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann den 
Bebauungsplan und dessen Begründung einsehen und über 
seinen Inhalt Auskunft verlangen. 
  
Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB): 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu bean-
tragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
  
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans, ein nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlicher 
Fehler oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher 
Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, 
wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvor-
schriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen. 
  
Hinweise nach der Gemeindeordnung (GemO) für das 
Land Baden-Württemberg: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
in der aktuellen Fassung oder von aufgrund der GemO er-
lassenen Verfahrensvorschriften ist nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht gegenüber der Gemeinde 
schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht 
für die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung. Auf 
die weiteren Regelungen des § 4 Abs. 4 GemO wird hinge-
wiesen. 

Der Bürgermeister, 
Stadt Bonndorf i. Schw. 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellung einer Ergänzungssatzung gemäß § 34 
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 Baugesetzbuch (BauGB) für das Ge-
biet „An der Steige“, Gemarkung Wellendingen 
Der Gemeinderat der Stadt Bonndorf i. Schw. hat am 18. Mai 
2020 in öffentlicher Sitzung beschlossen, eine Ergänzungs-
satzung für das Gebiet „An der Steige“ in Wellendingen ge-
mäß § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB aufzustellen. Maßgebend 
ist der Lageplan der Ergänzungssatzung in der Fassung vom 
18. Mai 2020. 

Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung ergibt sich aus 
folgendem Kartenausschnitt: 

Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellung einer Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) für das Gebiet „An der Steige“, Gemarkung Wellendingen 
 

Der Gemeinderat der Stadt Bonndorf i. Schw. hat am 18. Mai 2020 in öffentlicher Sitzung be-
schlossen, eine Ergänzungssatzung für das Gebiet „An der Steige“ in Wellendingen gemäß § 34 
Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB aufzustellen. Maßgebend ist der Lageplan der Ergänzungssatzung in der 
Fassung vom 18. Mai 2020. 
 
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine künftige Wohnbebauung auf den Grundstücken Flst. Nrn. 179/1/Teil und 184/Teil, Gemarkung 
Wellendingen geschaffen werden. 
 
Die Ergänzungssatzung wird ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt. Es gibt darüber hinaus auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter. 
 
Der Entwurf der Ergänzungssatzung wird mit Begründung vom 12. Juni 2020 bis einschließlich 
17. Juli 2020 im Rathaus Bonndorf, Zimmer Nr. 13, Stadtbauamt, Martinstr. 8, 79848 Bonndorf i. 
Schw., während den gesamten Dienststunden öffentlich ausgelegt. 
 
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Diese können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
geäußert werden. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist ab-
gegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksich-
tigt bleiben können. Da das Ergebnis mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich im 
Internet unter der Internet-Adresse: https://www.bonndorf.de/buergerinfo/service-und-
aktuelles/oeffentliche-bekanntmachungen-bebauungsplaene.html eingestellt. 
 
Der Bürgermeister, Stadt Bonndorf i. Schw. 

Geltungsbereich der  

Ergänzungssatzung 

Geltungsbereich der Ergänzungssatzung  
Ziele und Zwecke der Planung 
Mit der Aufstellung der Ergänzungssatzung sollen die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für eine künftige Wohn-
bebauung auf den Grundstücken Flst. Nrn. 179/1/Teil und 
184/Teil, Gemarkung Wellendingen geschaffen werden. 
  
Die Ergänzungssatzung wird ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. Es gibt dar-
über hinaus auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter. 
  
Der Entwurf der Ergänzungssatzung wird mit Begründung 
vom 12. Juni 2020 bis einschließlich 17. Juli 2020  im Rat-
haus Bonndorf, Zimmer Nr. 13, Stadtbauamt, Martinstr. 8, 
79848 Bonndorf i. Schw., während den gesamten Dienststun-
den öffentlich ausgelegt. 
  
Der Öffentlichkeit sowie den berührten Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange wird Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben. Diese können schriftlich oder mündlich 
zur Niederschrift geäußert werden. Es wird weiter darauf 
hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
Ergänzungssatzung unberücksichtigt bleiben können. Da das 
Ergebnis mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Ver-
fassers zweckmäßig. 
  
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen sind zusätzlich im Internet unter der 
Internet-Adresse: https://www.bonndorf.de/buergerinfo/ser-
vice-und-aktuelles/oeffentliche-bekanntmachungen-bebau-
ungsplaene.html eingestellt. 

Der Bürgermeister, Stadt Bonndorf i. Schw. 

Sie haben Ihr Blättle 
nicht erhalten?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

0 77 71 93 17-48

vertrieb@primo-stockach.de
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Die VHS-Kurse beginnen 
wieder 
VHS Hochschwarzwald startet 
Sommersemester 
Die VHS startet Schritt für Schritt wie-
der den Kursbetrieb. Dies unter Einhal-
tung der Corona-Verordnung mit den 
entsprechenden Hygienevorschriften 
und Abstandsregeln, so sind z.B. Ge-
sundheitskurse nur im Freien möglich. 
Nach den Prüfungsvorbereitungskur-
sen beginnen aktuell die EDV-Kurse 
und die ersten Sprachkurse. Nach den 
Pfi ngstferien bietet die VHS ab 15. Juni 
2020 mit einem Sommersemester ein 
vielseitiges Angebot für alle Bildungs-
hungrigen. Die Bewegungs- und Ent-
spannungskurse werden dann open air 
u.a. im Freien an der Hochfi rstschanze 
in Titisee-Neustadt starten in einem 
„grünen Klassenzimmer“ mit toller At-
mosphäre. 

des Bildungszentrums (www.bildungs-
zentrum-bonndorf.de) über „Down-
loads / Eltern“ herunterladbar. Der 
Antrag sollte bitte ab sofort der Stadt-
verwaltung (ggf. übers Schulsekretariat 
RS) zugehen.

Im September 2020 müssen folgende 
Anlagen (Ausstellungsdatum im neu-
en Schuljahr!) nachgereicht werden: 
Schulbescheinigungen aller Kinder und 
der Nachweis der bezahlten Fahrkar-
tenkosten der Geschwisterkinder.

Bitte beachten Sie, dass der Antrag 
möglichst frühzeitig eingereicht wer-
den muss, damit Ihr Kind direkt eine 
entsprechende Fahrkarte bekommt.

gez. Sekretariat Realschule Bonndorf 

STADTBIBLIOTHEK 
BONNDORF

Im Schloss 
79848 Bonndorf
Tel.: 07703-919978
Fax : 07703-919979
E-Mail: bibliothek@bonndorf.de

Öffnungszeiten
Mo  09.00 bis 11.00 Uhr *
Di  15.30 bis 18.00 Uhr
Mi  09.00 bis 11.00 Uhr *
Do  15.30 bis 18.00 Uhr *
Fr  17.30 bis 19.00 Uhr
*= in den Schulferien geschlossen!

Stadtbibliothek Bonndorf
Im Schloss

Telefon 07703/919978
E-Mail: bibliothek@bonndorf.de
Internet: www.bibliothek-bonndorf.de 

Öffnungszeiten
Montag* 09:00 Uhr - 11:00 Uhr
Dienstag 15:30 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch* 09:00 Uhr - 11:00 Uhr
Donnerstag* 15:30 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 17:30 Uhr - 19:00 Uhr 
* = nicht in den Schulferien 

>> VOLKSHOCHSCHULE HOCHSCHWARZWALD <<
VOLKSHOCHSCHULE AKTUELL 
Rathaus Bonndorf, Zimmer 4
Tel. 07703/9380-17, bonndorf@vhs-hochschwarzwald.de 

Spargelzeit bei der VHS -
Online-Kochschule mit Philipp Scharf 
Mit dem „Küchentreff“ hat-
te die VHS eine Reihe von 
Kochkursen mit Profi kü-
chen im Frühjahrssemes-
ter geplant und viele Teil-
nehmer hatten sich schon 
angemeldet und darauf 
gefreut. Die Reihe wird nun 
auf den Herbst verschoben.

Um die Wartezeit zu über-
brücken, können Sie bei 
diesem Online-Kochkurs mit Philipp Scharf vom Gasthaus Krone in Holzschlag 
zwei leckere Spargelgerichte zubereiten. 

Sie fi nden das Video auf dem YouTube-Kanal der Volkshochschule Hoch-
schwarzwald, über www.vhs-hochschwarzwald.de und direkt unter https://you-
tu.be/wVX9gnmNCOM 

>> KINDER, JUGEND UND BILDUNG <<

BILDUNGSZENTRUM 
BONNDORF

Befreiung von Schüler-
beförderungskosten für 
Familien ab dem dritten 
eigenanteilspflichtigen 
Kind für das Schuljahr 
2020/2021 
Voraussetzung: Besuch einer Voll-
zeitschule (ab Kl. 5) aller 3 Kinder 
Bitte denken Sie daran, den Antrag für 
die Freistellung Ihres dritten Kindes für 
das nächste Schuljahr im Sekretariat 
des Bildungszentrums abzuholen. Die-
ser Antrag ist auch über die Homepage 

UNSER  BUCHTIPP!

Blutroter Bodensee – Ein Fall für Kommissar Zoffinger | Manfred Braunger | 13,5 x 21 cm, Klappenbroschur | 344 Seiten ISBN: 978-3-7977-0751-2 | EUR 15,00

Blutroter Bodensee
Der Konstanzer Kommissar Paul Zoffinger wollte eigentlich gerade seinen Feierabend bei 
einem Krug Most genießen. Doch das muss warten. Der grausige Fund einer erhängten 
Frauenleiche im Strandbad Eriskirch zwingt ihn auf die andere Seeseite. 
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>> VEREINE BERICHTEN <<

DRK - ORTSVEREIN E.V. KLEIDERKREISEL 
OV BONNDORF

Wir haben geöffnet und freuen uns auf Ihren Besuch: 
am Mittwoch, 3. Juni 2020, 16:00 - 18:00 Uhr 
am Samstag, 6. Juni 2020, 10:00 - 13:00 Uhr 

Ladenräume neben Gasthaus Sonntag beim Schloss 

Ob bunte Kleider - attraktive Tücher - Herrenhemden - Jeans - Socken - Sportbekleidung - Handtücher - Bettwäsche - 
T-Shirts - Blusen - festliche Kleidung - Jacken - Kinderbekleidung und Accessoires - Schuhe - es wartet eine reichhaltige 
Auswahl an Artikeln auf Sie, die sicher Lust auf Sommer machen. 
Um die Abstandsregeln einzuhalten, kann jeweils nur eine begrenzte Personenzahl eingelassen werden. Mit etwas Ge-
duld schaffen wir das in bewährter Weise zusammen. Wir bieten aus diesem Grund wieder erweiterte Öffnungszeiten an. 

Wir freuen uns auf Sie - das Team vom DRK Kleiderkreisel 

FOLKTREFF 
BONNDORF E.V.
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ATTRAKTIVES 
DORFLEBEN 
FÜR JUNG UND ALT E.V.

Mobiler Mittagstisch für 
Dienstag, den 9. Juni 2020 
Bitte bis spätestens Samstag, den 6. 
Juni 2020 unter 07744 33 79 783 be-
stellen und Vor- und Zuname, vollstän-
dige Adresse mit Telefonnummer sowie 
die gewünschte Bezahlweise (bar oder 
Rechnung) angeben. 

Menü: 
Kopfsalat mit Gemüseraspel 
Krautwickel mit Hackfleischfüllung und 
Salzkartoffeln 
Hausgemachter Blechkuchen 

Preis: 11 €/Menü inkl. Lieferung 

Das Essen wird in den Gemeinden 
Stühlingen, Eggingen, Wutöschingen, 
Bonndorf, Wutach sowie in Ober- und 
Untermettingen zwischen 11. 15 Uhr 
und 12:30 Uhr  ausgeliefert. 

Wir freuen uns über Ihre Bestellungen 
Jung & Alt Verein | organisierte Nach-
barschaftshilfe 

>> KIRCHENNACHRICHTEN <<

SEELSORGEEINHEIT 
BONNDORF-WUTACH

Gottesdienste in der Seelsorgeein-
heit: 
Donnerstag, 04.06.2020 
18.30 Uhr Wittlekofen  Messfeier

Freitag, 05.06.2020 
9.30 Uhr Gündelwangen  Messfeier 

Samstag, 06.06.2020 
9.00 Uhr Bonndorf  Rosenkranzgebet 
9.30 Uhr Bonndorf  Messfeier 
18.30 Uhr Bonndorf  Messfeier

Sonntag, 07.06.2020 
9.00 Uhr Ewattingen  Messfeier 
10.30 Uhr Bonndorf  Messfeier
19.00 Uhr  Münchingen  Messfeier an 

der Dreifaltigkeitskapelle
 – bitte bringen Sie Ihre eigene Sitz-
gelegenheit mit! 

Dienstag, 09.06.2020 
18.30 Uhr Lembach Messfeier 

Mittwoch, 10.06.2020 
9.30 Uhr Bonndorf  Messfeier 
18.30Uhr  Dillendorf  Messfeier auf 

dem Hof von Kristin u. Ro-
land Dietsche 

– bitte bringen Sie Ihre eigene Sitz-
gelegenheit mit!

Ende des  
redaktionellen Teils

WÜNSCHE UND ANREGUNGEN?

www.primo-stockach.de
Online finden Sie nützliche Informationen:  Preislisten  Ansprechpartner  Angebote Natürlich sind wir auch persönlich für Sie da!
www.primo-stockach.de

Ansprechpartner 

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

23
20

20

zutaten 
FÜR 4 PORTIONEN
150 g Weißbrot (z.B. Baguette) 
8 - 11 EL Olivenöl 
(Originalrezept alla mamma: 12 EL)
1 Fenchelknolle 
1/2 Zitrone 
200 g Tomaten 
200 g Erdbeeren aus regionalem Anbau
1 Selleriestange 
200 g Salatgurke 
3 Handvoll Basilikumblätter 
3-4 EL Weißweinessig 
Salz 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle 

Römischer 
Brotsalat mit 

Tomaten, Fenchel 
und Erdbeeren

Zubereitung
Brot in dünne Scheiben schneiden und mit 3 bis 4 EL Olivenöl 
beträufeln. Brotscheiben in einer Pfanne bei mittlerer Hitze 
auf beiden Seiten knusprig braten, auf Küchenpapier geben 
und abkühlen lassen. 
Fenchel putzen, vom Strunk befreien und in sehr dünne Schei-
ben hobeln. Zitronensaft auspressen und die Fenchelscheiben 
damit beträufeln. 
Tomaten in Scheiben schneiden. 
Erdbeeren putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln. 
Sellerie putzen und in sehr dünne Scheiben hobeln. Gurke in 
mundgerechte Würfel oder Stifte schneiden. 
Basilikum grob hacken. Für das Dressing die Hälfte des Basi-
likums mit dem restlichen Olivenöl (5-7 EL) sowie dem Essig 
pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Fenchel, Tomaten, Sellerie, Gurke, restliches gehacktes Basi-
likum, Brotscheiben und Erdbeeren nach Belieben in Gläser 
schichten. Salat mit dem Dressing marinieren. 

Ca. 20 Minuten ziehen lassen und servieren. 
Tipps & Tricks

Erdbeeren reagieren empfi ndlich auf Druck, 

deshalb nach dem Pfl ücken oder Kauf am besten 

in einer fl achen Schüssel aufbewahren. Am schmack-

haftesten sind die Früchte, wenn man sie direkt beim 

regionalen Erzeuger holt. Wer anderswo einkauft, sollte 

trotzdem grundsätzlich auf heimische Ernte und Saiso-

nalität achten, dies gilt auch u. a. für Gemüse. Gepfl ügte 

Erdbeeren reifen nicht mehr nach. Die roten Früchtchen 

schmecken übrigens nicht nur vorzüglich, haben einen 

höheren Vitamin-C-Gehalt als Orangen und Zitronen, 

enthalten viel Vitamin B, Folsäure sowie wertvolle 

Mineralstoffe: Nach dem Verzehr von Erdbeeren 

schüttet der Körper vermehrt Glückshormo-

ne aus, was wiederum die Laune steigen 

lässt! 



3-Zimmerwohnung zu vermieten.
Erstbezug. ca.86 qm, 560,- Euro KM + NK 

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 5712248 an 
Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

2 - Zimmerwohnung
zu vermieten ab 01. Sept. ca. 56 qm mit EBK, 325,- Euro KM + NK
Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 5712253 an Primo Verlag,

Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

4-Zimmerwohnung EG, zu vermieten.
ca. 100 qm. KM 650,- Euro + NK 

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 5712256 an 
Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

Bonndorf großzügige 5-Zi.-Whg.,
196 qm, EBK, Kamin, herrliche Aussicht, 

Terrasse, Gartennutzung, EG, 2 Stellpl., 2 Bäder
ab 01.08.2020 zu vermieten KM 1340,- Euro + NK 
+ Kaution 3 MM bernd.heinrich@freenetmail.de 

Bonndorf gemütliche 2-Zi.-DG-Whg.,
51 qm, Küche, Bad, Flur, Keller, Stellpl.,

ab 01.09.2020 zu vermieten 
KM 421,- Euro + NK + Kaution 3 MM 

bernd.heinrich@freenetmail.de 

NACHRUF
Wir trauern um unser Ehrenmitglied

und nehmen Abschied von

Horst Fischer
Horst war seit 1972 in unserem Verein tätig.

Über 4 Jahre bewirtete er unser Clubhaus.
Beim Bau des Clubhauses und des 

Kunstrasens war er immer zur Stelle. 
Von 2009 bis 2015 pflegte er den 

Kunstrasen als Platzwart.

Für sein unermüdliches und verdienstvolles Wirken 
wurde Horst 2009 zum Ehrenmitglied ernannt.

Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Familie.

Wir werden ihm stets ein ehrendes und 
dankbares Andenken bewahren.

Sportverein Gündelwangen e.V.
Die Vorstandschaft

                                                                   Als die Kraft zu Ende ging
                                                                   war´s kein Sterben, war´s Erlösung

                                 Wir nehmen Abschied von unserer Mutter, Oma,
                                 Uroma, Gotti und Tante

Florentina Isele
„Flora“

* 17.04.1921  † 28.05.2020

                                                    Klaus Isele, Elizabeth, Michael und Stefan
                                                    Brigitte Schweda
                                                    Anja Zolg mit André, Mario und Jana
                                                    Jürgen Isele mit Isabelle, Estella und Thomas
                                                    Markus Amann mit Andrea, Eric und Martha

Die Messfeier findet am Freitag, den 5. Juni um 1400 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Bonndorf
statt; anschließend Urnenbeisetzung

SONNIGE 2-Zi.-WOHNUNG MIT BALKON
Ab 01.07. Nachmieter in Wellendingen gesucht: 43 m², EBK, BAD.

Gerne inkl. schönen, modernen Möbeln auf die Wohnung zugeschnitten.
Autostellplatz, 365 € inkl. NK

Besichtigung auf Vereinbarung, Tel.: 0151 - 25 08 27 80

Personenbeförderung
Krankenfahrten

Kundenorientierter Service und Zuverlässigkeit, ob zur:
Dialyse • Chemotherapie • Bestrahlung • Einlieferung und 

Entlassung in jedes Krankenhaus oder Rehazentrum

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das A und O.
Abrechnung mit allen Kassen.

Bei Fragen, einfach anrufen, wir helfen gerne.

Bonndorf  Tel. 07703 303





Wir werten Ihr Abo auf - erleben Sie ab Januar 2018 das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. Wir freuen uns, 
Ihnen die neue App des PRIMOVERLAGES „My eBlättle“ kostenlos zu Ihrem Print-Abonnement zur Verfügung zu stellen. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, das Blättle auch digital auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Die Kosten der 
digitalen Ausgaben trägt die Gemeinde und sind nicht in den Print-Abo-Preis hineinkalkuliert. 

Ja, ich möchte den digitalen Mehrwert nutzen und beantrage die Login-Daten für die kostenlose „My eBlättle“ App.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre E-Mail Adresse an. An die angegeben E-Mail Adresse schicken wir Ihnen die Login-Daten 
zum digitalen Heimatblatt. Das Angebot ist ausschließlich für Print-Abonnenten gültig.

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)

Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Abonnenten.

Hiermit bestelle ich das STARKE DUO:

VORNAME*

NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON

TELEFAX

MOBIL

E-MAIL*

*Pfl ichtfelder

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI.

Jetzt auch 

unterwegs 
bestens 

informiert!

0 77 71 93 17-48 0 77 71 93 17-108 vertrieb@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach
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USt.-IdNr.: DE 314494248

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Primo-Verlag Verwaltungs GmbH - Sitz: Stockach
Registergericht: Amtsgericht Freiburg (HRB 717160)
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Wir werten Ihr Abo auf - erleben Sie ab Januar 2018 das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. Wir freuen uns, 
Ihnen die neue App des PRIMOVERLAGES „My eBlättle“ kostenlos zu Ihrem Print-Abonnement zur Verfügung zu stellen. 
Damit haben Sie die Möglichkeit, das Blättle auch digital auf Ihrem Smartphone, Tablet oder PC zu lesen. Die Kosten der 
digitalen Ausgaben trägt die Gemeinde und sind nicht in den Print-Abo-Preis hineinkalkuliert. 



Wir machen Urlaub  
Unsere Praxis ist von Montag, den 15. Juni 2020 

bis Freitag, den 26. Juni 2020 geschlossen. 

Ab Montag, den 29. Juni 2020 sind wieder für Sie da.  

Vertretung in dringenden Fällen sind die Kollegen  
Dr. med. Melcop-Pitsch/ Dr.med. Schenk, Tel.: 07703 - 91066

Dr.med.  Binder, Tel.: 07703 - 214 
Dr.med. Pauli, Tel.: 07703 - 8088  

Dr. med. Jürgen Meyer 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmedizin, 

Akupunktur und Naturheilverfahren 
Martinstraße 21  •  79848 Bonndorf  •  Tel. 07703 / 1882 

Tel. 07703 - 333

► Patientenbeförderung
      in gepflegten, klimatisierten Mercedes Limousinen

► Krankenfahrten
        Dialysezentrum, Bestrahlungstherapie und Chemo- Tumorbehandlung etc.
Einlieferung zur Klinik oder Entlassung auf Verordnung vom Arzt. Ambulante Behandlungen zu Ärzten
mit vorheriger Absprache und Genehmigung erfolgt die Abrechnung über Ihre Krankenkasse.

TAXI ☎ 333
Bei Fragen informieren wir Sie gerne ausführlich!

Taxi-Zentrale Bonndorf

Nasen und Mundschutzmasken 
zum Preis von 1,00 Euro/Stück incl. MwSt. 

FFP2 Masken zum Preis von 4,50 Euro / Stück incl. MwSt. 

Bestellungen über unseren Shop
www.abmhandelsagentur.de

Verkaufe Aquarium, Profi Laufband, Kettler E-bike 
Verkaufe Aquarium ca. 80 ltr. mit div. Zubehör €50,00. Verkaufe 

Profi-Laufband Preis €600.00 VB. Verkaufe Damen-Kettler E-Bike 1350 km,
Farbe:  weiß sehr guter Zustand. Preis €600,00. Tel. 07703 /82 19 

Erledige Ihre Bügelwäsche 
und sämtliche Arbeiten z.B. Einkaufen... 

Tel. 0152 59 34 82 20 

Kaufe privat alte 

Armband- u. Taschenuhren
Tel. 0176 - 61 53 42 78

Kaufe privat alter

Goldschmuck, Zahngold und Goldmünzen
Tel. 0176 - 61 53 42 78

3-4 Zi.-Whg in Bonndorf
ab sofort zur Miete gesucht 

von berufstätiger alleinstehender Mutter. 
Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 5711610 an
Primo Verlag, Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach



Bergstr. 18 • Göschweiler • 0175 / 717 65 70 • service@ib-ruchlak.de



Wir machen Urlaub
vom 08.06.2020 bis einschließlich 13.06.2020

Gartenstr. 10 Tel. 0 77 03/9 33 60 24
Jörg Fehrenbach 79848 Bonndorf Fax 0 77 03/9 33 60 26



Wer hat meine Motorsäge geklaut?
Schinderlochweg, wurde beobachtet. Finderlohn!

Abzugeben Wellendingen, An der Steige 6a

Klavierstimmer Jacobi • Reparatur u. Verkauf
Tel. 0 76 51 / 97 18 00 + 0170 - 81 58 400  •  www.klavierbau-jacobi.de


